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Berlin, 15.12.2020 

 

Sehr geehrte*r Teilnehmer*in des Fachtages „Inobhutnahme im (machtkritischen) Diskurs“, 

sehr geehrte Interessierte, 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Dokumentation unseres pandemiebedingt digitalen 

Fachtages „Inobhutnahme im (machtkritischen) Diskurs – Beteiligung und Beschwerde in 

Krisensituationen“. Wir haben hier alle gehaltenen Präsentationen, digitalen Whiteboards und 

Ergebnisse der Umfragen mit mentimeter, die während des Fachtages gemacht worden sind, 

zusammengestellt. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal sehr herzlich bei allen Vortragenden und 

Workshopleitenden für ihr Engagement auf unserem Fachtag bedanken! 

Besonderer Dank gilt außerdem Anna-Maria Jacoby, die einen Bericht über die Veranstaltung 

verfasst hat. Dieser erscheint in der Zeitschrift Forum Erziehungshilfen Ausgabe 01/2021 und 

wir im Folgenden auszugsweise zitiert. 

Desweiteren bedanken wir uns bei allen Teilnehmer*innen für die anregenden Diskussionen 

während des Fachtags.  

Weitere Materialien zum Thema Inobhutnahme finden Sie auf der Seite der Fachgruppe 

Inobhutnahme der IGFH. Zu Ombudschaftlicher Beratung finden Sie auf unserer Homepage 

verschiedene Materialien, z.B. unsere Broschüre "Wege zur ombudschaftlichen Beratung" in 

Einfacher Sprache, Materialien zum Thema Kostenheranziehung oder unsere Stellungnahmen 

zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der Bundeskoodinierungsstelle 

des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Jugendhilfe e.V. 

 

https://igfh.de/igfh/fachgruppen/inobhutnahme
https://igfh.de/igfh/fachgruppen/inobhutnahme
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/OMBKJ-02336-Broschuere-Kinder-und-Jugendhilfe_RZ_Ansicht.pdf
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/OMBKJ-02336-Broschuere-Kinder-und-Jugendhilfe_RZ_Ansicht.pdf
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/veroeffentlichungen/
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/Stellungnahme_KJSG-RefE_BNWOmb_2020_10_22.pdf
https://ombudschaft-jugendhilfe.de/wp-content/uploads/Stellungnahme_KJSG-RefE_BNWOmb_2020_10_22.pdf
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Ombudschaft ist ein noch junges Konzept in der Kinder- und 

Jugendhilfe und bedeutet die unabhängige Information, 

Beratung und Vermittlung in Konflikten mit dem öffentlichen 

oder freien Träger der Jugendhilfe im Kontext der individuellen 

Hilfen zur Erziehung und angrenzender Bereiche. Ombudschaft 

ist eine besondere Form des Umgangs mit Konflikten und 

Beschwerden, bei der die Interessen der strukturell 

unterlegenen Partei (d.h. der jungen Menschen und ihrer 

Familien) besondere Beachtung finden. 

Das Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Kinder- und 

Jugendhilfe ist ein bundesweiter Zusammenschluss 

unabhängiger Ombudsstellen. 
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Ein ombudschaftlicher Blick auf das Inobhutnahmeverfahren. 

Inhaltliche Einführung 

„Unter dem Titel „Inobhutnahmeverfahren im (machtkritischen) Diskurs – Beteiligung und 

Beschwerde in Krisensituationen“ veranstaltete das Bundesnetzwerk Ombudschaft in der 

Kinder- und Jugendhilfe am 16.11.2020 einen (pandemiebedingt digitalen) Fachtag. Andrea 

Len, Fachreferentin der Bundeskoordinierungsstelle des Bundesnetzwerks, führte die 

Teilnehmenden durch den Tag und machte den Zusammenhang von Ombudschaft und 

Inobhutnahme deutlich: Strukturelle Machtungleichgewichte, denen Ombudschaft 

entgegenwirken will, treten im Inobhutnahmeverfahren und den damit verbundenen 

gravierenden Eingriffen in das Leben der Kinder und der Eltern besonders deutlich zu Tage. 

Gleichzeitig berichten Menschen, die sich an Ombudsstellen wenden, von Ohnmachtsgefühlen 

und Rechtsunsicherheiten und unzureichender Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, welches 

sich ohne Frage auch für Fachkräfte oft herausfordernd gestaltet. Der Fachtag, an dem auch 

die IGfH-Fachgruppe Inobhutnahme beteiligt war, sollte die Themen aus einer machtkritischen 

Perspektive betrachten, zu mehr Rechtssicherheit beitragen und Beteiligung und Beschwerde 

als Kernelemente von Ombudschaft im Hinblick auf das Inobhutnahmeverfahren diskutieren. 

In der ombudschaftlichen Beratung zeigen sich in diesem Zusammenhang Unsicherheiten bzgl. 

Rechts- und Verfahrensfragen sowie die Erfahrung, dass es besondere Handlungs- und 

Kommunikationsstrategien in den hochemotionalen Inobhutnahme-Situationen braucht. Nicht 

zuletzt stellt sich die Frage, wie Beteiligungs- und Beschwerderechte von jungen Menschen und 

ihren Familien in dem kurzen, aber intensiven Zeitraum der Inobhutnahme umgesetzt werden 

können.“ (Auszug aus: Jakoby, Anna-Maria: Tagungsbericht „Inobhutnahmeverfahren im (machtkritischen) Diskurs“ 

des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Jugendhilfe am 16.11.2020 in Forum Erziehungshilfen 01/2021) 

Auf unserem Fachtag sind die genannten Themen und Fragen aus einer ombudschaftlichen 

und somit auch machtkritischen Perspektive vor dem Hintergrund juristischer, 

wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnisse diskutiert, bearbeitet und weiterentwickelt 

worden. Es waren Teilnehmende aus verschiedensten Kontexten vertreten: 
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Statements zum Inobhutnahmeverfahren von einer Careleaverin, 

einem Vater, einer Jugendamtsvertreterin und einer Ombudsstelle 

„Das Tagungsprogramm startete mit Statements von Menschen, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven Erfahrungen mit Inobhutnahmen gesammelt haben. Eingeladen waren eine 
Careleaverin, ein Vater, eine Mitarbeiterin eines Jugendamtes und eine Mitarbeiterin aus 
einer Ombudsstelle. 

Das Jugendamt ist nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet „ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut 
bittet“ (§ 42 Abs. 1 SGB VIII). Die Careleaverin berichtete, dass sie von diesem Recht 
Gebrauch machen wollte. Sehr eindrücklich schilderte sie, wie sie ihren Mut zusammennahm, 
das Gefühl aushielt, ihre Eltern zu hintergehen und die Inobhutnahme für sie die letzte 
Perspektive darstellte. Allerdings nahm ihr das Jugendamt diese, indem es ihr die 
Inobhutnahme nicht gewährte. Es machte sich nicht nur ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit 
breit, sondern es entstand der Eindruck, man müsse erst besonders auffällig sein, damit die 
Erwachsenen den Ernst der Lage erkennen. Auf diese Art und Weise werden junge Menschen, 
die ihre Kraft und Ressourcen in ihre persönliche Entwicklung investieren, ausgebremst und 
mit dem Gefühl zurückgelassen, dass sie als Kind offensichtlich sprichwörtlich noch nicht tief 
genug in den Brunnen gefallen sind. Es ist makaber. 

Die junge Frau, die heute als Sozialpädagogin mit straffälligen Jugendlichen arbeitet, 
beschrieb eindrücklich, wie entscheidend die ersten Kontakte mit den Fachkräften der 
Inobhutnahmestelle für ihre eigene Wahrnehmung der Jugendhilfe im weiteren Verlauf 
waren. Wenn Mitarbeitende in dieser Stelle sich in ihrem Büro einsperren und maximal 30 
min pro Woche ansprechbar sind, führt das den Begriff „Jugendhilfe“ ad absurdum.  

Leider kann auch der Vater mit seinen Erfahrungen kein besseres Bild vom Hilfesystem 
zeichnen. Er spricht von Schubladendenken, Informationen, die lediglich aus dritter Hand sind 
und ständigen Unterstellungen seitens des Jugendamtes.  

Deutlich wurde das Gefühl, dem Jugendamt und seiner Vorgehensweise ausgeliefert zu sein, 
da er keine Kenntnisse darüber hatte, welche Rechte er als Leistungsberichtigter hat. An 
dieser Stelle setzen Ombudsstellen an. Viel zu oft berichten junge Menschen und ihre 
Personensorgeberechtigten von solchen Vorfällen. Gefühle der Ohnmacht und des 
Ausgeliefertseins stellen sich dann oft ein. Sehr eindringlich beschreibt er, sich nicht als Vater 
mit Sorge um seinen Sohn wahrgenommen gefühlt zu haben. Diese Wertschätzung konnten 
ihm erst die Mitarbeitenden einer Ombudsstelle vermitteln. Jemanden an seiner Seite zu 
haben, der über Sachverstand und eine ruhige Art verfügt, gaben dem Vater und seiner Frau 
die Sicherheit wieder, die innerhalb dieses Prozesses verloren gegangen war. Die Beteiligung 
der Ombudsstelle beeinflusste nicht nur die Ratsuchenden, sondern auch die Kooperation mit 
dem Jugendamt sehr positiv, sodass ein konstruktives Miteinander wieder möglich war und 
die angedrohte Inobhutnahme abgewendet werden konnte. 

Im Laufe des Fachtags kam die Frage auf, wie man als Fachkraft den Eltern die Option der 
Inobhutnahme aufzeigt ohne dass dies als Drohung empfunden und verstanden wird. Dieser 
Vater hatte eine sehr klare Antwort darauf: Eltern die Lage transparent und verständlich zu 
erklären; und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst die Situation aus Sicht des 
Jugendamtes verbessern können, wäre Schritt eins. Schritt zwei ist die Erläuterung unter 
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welchen Voraussetzungen für den Fall, dass all diese Anstrengungen keine Früchte tragen, 
eine Inobhutnahme stattfinden könnte. Eine Drohung sei es, wenn Fachkräfte diese 
Maßnahme aus heiterem Himmel „aus dem Hut zaubern“ und Eltern damit vor vollendete 
Tatsachen stellen würden.  

Fachkräfte aus Ombudsstellen wissen, dass Inobhutnahmeverfahren nicht immer so ablaufen 
wie von der Careleaverin und dem Vater geschildert, dass aber diese zwei Beispiele auch 
keine seltenen Ausnahmen sind.  

Die Runde wurde durch die Regionalleiterin eines Jugendamtes fortgeführt. Sie brachte das 
Offensichtliche auf den Tisch: das Thema Macht der ASD-Mitarbeitenden. Dieses würde zu 
selten thematisiert werden. Es müsse klar sein, dass ein verantwortungsvoller und 
transparenter Umgang mit dieser Macht, insbesondere beim Inobhutnahmeverfahren, 
zwingend notwendig ist. Es gehe hier um weitreichende Folgen für die von Inobhutnahme 
Betroffenen und somit müsse Raum für die in der Krise befindlichen Personen geschaffen 
werden, in dem in Ruhe weitere Entscheidungen getroffen werden können. Die 
Inobhutnahme dürfe zudem nur als Ultima Ratio in Betracht kommen. 

Die Mitarbeiterin aus der Ombudsstelle bestätigte die bisher geschilderten Erfahrungen und 
Sichtweisen. Eltern und andere Personensorgeberechtigten berichten ihr und den 
Kolleg:innen davon, nicht nachvollziehen zu können, was mit ihnen passiere und  dass ihnen 
keine konkreten Hilfen angeboten werden. Hier wird deutlich, dass sie sich nicht als 
gestaltende Personen im Prozess empfinden, sondern das Gefühl der Ohnmacht haben. 
Besonders bei der bedrohlichen Situation einer Inobhutnahme, die das eigene zu Hause nicht 
mehr als sicheren Ort wahrnehmen lässt. An dieser Stelle wenden sich Menschen zu Recht an 
die Ombudsstellen und erhalten allein schon durch Information über Verwaltungshandeln 
und Abläufe die Möglichkeit, sich wieder selbst zu ermächtigen und als handlungsfähig zu 
erleben.“ (Auszug aus: Jakoby, Anna-Maria: Tagungsbericht „Inobhutnahmeverfahren im (machtkritischen) 

Diskurs“ des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Jugendhilfe am 16.11.2020 in Forum Erziehungshilfen 01/2021) 
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Vortrag I: Das Inobhutnahmeverfahren: 

Rechtliche Fragen und fachliche Standards 

(Prof. Dr. jur. Thomas Trenczek, M.A., EAH Jena/SIMK Hannover) 
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Vortrag II: Beteiligung und Beschwerde im Inobhutnahmeverfahren 

(Prof. Dr. Mechthild Wolff, HAW Landshut) 
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Workshops 

I. Wie konnte das passieren? Internale und externale Faktoren für eine gelingende 

Kommunikation aller Beteiligten in der hochemotionalen Inobhutnahmesituation 

(Rüdiger Riehm, St. Theresienhaus Bremen und Ulrike von Wölfel, Kinder- und 

Jugendhilferechtsverein e.V.) 

 

Inobhutnahme
FachGruppe 

Inobhutnahme

der

Rüdiger Riehm www.igfh.de/igfh/fachgruppen/inobhutnahme
Ulrike von Wölfel www.jugendhilferechtsverein.de

 
 

Chronologischer Ablauf einer Inobhutnahme

• Anlass der Inobhutnahme   (Abs. 1 Nr 1 – 3)

• 24 Stunden Bereitschaft der Jugendamtes

✓ Selbstmelder

✓ Dringende Gefahr für das Wohl des Kindes

✓ Unbegleiteter minderjähriger Ausländer
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Zugang über die Inobhutnahme

Sofortige Information des Jugendamtes hat zu 
erfolgen

Entscheidung des JA über die 
Inobhutnahme – diese Entscheidung ist 
nicht delegierbar

 
 

Her- bzw. Wegnahme

aus einer Kindeswohl gefährdenden Situation

unter Zwang nur mit polizeilicher Hilfe
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Schutzgewährung

Unterhalt

Sicherstellung des Kindeswohles

Krankenhilfe

Unterbringung bei einer geeigneten Person
oder Einrichtung
und Betreuung

 
 

Situationsklärung mit dem Jugendlichen / Kind

Unverzüglich erhält der Minderjährige die Gelegenheit eine 
Vertrauensperson zu informieren

Bei unbegleiteten, minderjährigen Ausländern 
Bestellung eines Vormundes/Pflegers

Unterrichtung des Personensorgeberechtigten 
und Risikoabschätzung
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Zustimmung der PSB

Vorläufige Fortsetzung der Unterbringung

Einstieg in die Hilfeplanung

 
 

Widerspruch der PSB

Beendigung der Inobhutnahme durch Übergabe an die PSB – falls 
keine Kindeswohlgefährdung vorliegt

Anrufung des Familiengerichtes und Herbeiführung einer 
Entscheidung

Fortsetzung der Inobhutnahme bis zur endgültigen 
Entscheidung des Familiengerichtes / Beginn der Hilfeplanung
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Kein Kontakt zu den PSB

Anrufung des Familiengerichtes

Fortführung der Inobhutnahme bis zu einer Entscheidung 
des Familiengerichtes oder Rückführung mit Beendigung 
der Kindeswohlgefährdung

 
 

Beendigung der Inobhutnahme

• Übergabe an die Eltern / PSB

• Überleitung in eine andere Hilfeform nach dem SGB VIII
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Freiheitsentziehende Maßnahmen

• Genehmigung des Familiengerichtes im Vorfeld oder sofort nach 
Beginn

• Beendigung ohne richterliche Genehmigung spätestens am nächsten 
Tag

• Bei Vorliegen einer massiven Fremd- oder Selbstgefährdung 

 
 

Zahlen zu Inobhutnahmen

FachGruppe 

Inobhutnahme

der

Rüdiger Riehm www.igfh.de/igfh/fachgruppen/inobhutnahme
Ulrike von Wölfel www.jugendhilferechtsverein.de
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Aktuelle Zahlen

2000
31000 Kinder und 

Jugendliche

2005 25700 Kinder und 

Jugendliche

2008

20 von 10.000

71 % männl.

72 % männl.

27 % ohne Migr.

-46 % bei UmFs

2015 77645 Kinder und 

Jugendliche

27 von 10.000

23 von 10.000

Quelle: DESTATIS

2018

32200 Kinder und 

Jugendliche

61400 Kinder und 

Jugendliche

86230 Kinder und 

Jugendliche
2016

2017

52600 Kinder und Jugendliche

2019 49510 Kinder und Jugendliche

 

 

Initiator der Inobhutnahme

2018/2019

ASD / Jugendamt 58 % / 55 %

Kinder u. Jugendliche 17 % / 19 % 

Polizei / Ordnungsbeh 14 % / 12 %

Eltern 7 % / 6 %

Hinweise anderer 5 % / 5 %

Quelle DESTATIS

23 % waren vor der Inobhutnahme 

ausgerissen
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Aufnahmen

Überforderung der Eltern 38,4 % / 19014

Schutz vor Vernachlässigung 13,5 % / 6718

Misshandlung 18 % / 8882 

Unbegleitete Einreise 17,5 % / 8647

Sonstige Probleme 28,5 % / 14108

Quelle DESTATIS

49510 Kinder und 

Jugendliche

 

 

Besondere Kriterien

Quelle DESTATIS

Jedes 10. Kind jünger als 3 Jahre

33 % jünger als 12 Jahre
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Ende der Inobhutnahme

Quelle DESTATIS

Kinder und Jugendliche

Rückkehr 36 %

neues Heim /Pflege 32 %
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II. Was benötigen Eltern? Diskussion konzeptionell-fachlicher Standards in der 

Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien im Inobhutnahmeverfahren 

 (Susanne Geiger und Jennifer Haug, Fachdienst Inobhutnahme, SkF Freiburg und Michaela 

Wurzel, Ombudsstelle Südwürttemberg) 

 

 

 

  



47 
 

______________ 

Dokumentation des Fachtag „Inobhutnahme im (machtkritischen) Diskurs“ 

des Bundesnetzwerks Ombudschaft in der Jugendhilfe e.V. 
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III. Was hätte besser laufen können? Retrospektives Nachzeichnen und Diskussion von 

Fallverläufen aus dem Jugendnotdienst 

(Kay Sellmer, Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche bei der Bürgerbeauftragten 

Schleswig-Holstein) 

Was hätte besser laufen 
können

Kay Sellmer, Diplomsozialpädagoge, Mediator, 

seit 2017 Ombudsstelle Schleswig-Holstein

Vorher Kinder-und Jugendnotdienst Hamburg, Inobhutnahmestelle und 
Notdienst des Jugendamtes

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Integrationsprobleme im Heim /in der Pflegefamilie 2115 2393 2537 2727 2957 2915 3525 3270 2907 3382

Überforderung der Eltern / eines Elternteils 15760 16813 17289 16859 17215 16400 17462 17291 17732 19014

Schul- / Ausbildungsprobleme 1682 1697 1752 1617 1689 1597 1589 1607 1779 2745

Vernachlässigung 4317 4652 4774 4679 4745 4846 5454 5439 5987 6718

Delinquenz des Kindes / Straftat des Jugendlichen 2087 2167 2477 2718 2730 2502 2992 3043 3083 3717

Suchtprobleme des Kindes / Jugendlichen 905 1085 1159 1216 1449 1289 1498 1626 2010 2253

Anzeichen für Misshandlung 3450 3720 3769 3831 3862 4023 4619 4918 6154 -

Anzeichen für körperliche Misshandlung - - - - - - - - - 5863

Anzeichen für psychische Misshandlung - - - - - - - - - 3019

Anzeichen für sexuellen Missbrauch 710 730 635 618 642 611 607 693 840 1038

Trennung / Scheidung der Eltern 814 764 735 741 784 683 685 684 715 1051

Wohnungsprobleme 1088 1176 1254 1354 1401 1538 2054 1665 1902 2596

Unbegleitete Einreise aus dem Ausland 2822 3482 4767 6584 11642 42309 44935 22492 12211 8647

Beziehungsprobleme 7128 6885 6717 6808 6837 6222 5592 5183 5442 6056

Sonstige Probleme 9709 10125 11003 11741 12165 14512 15752 14677 13541 14108

Insgesamt 36343 38481 40227 42123 48059 77645 84230 61383 52590 49510
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Ergebnisse aus 2019
Integrationsprobleme im Heim /in der 
Pflegefamilie 3382
Überforderung der Eltern / eines Elternteils 19014
Schul- / Ausbildungsprobleme 2745
Vernachlässigung 6718
Delinquenz des Kindes / Straftat des 
Jugendlichen 3717
Suchtprobleme des Kindes / Jugendlichen 2253
Anzeichen für Misshandlung -
Anzeichen für körperliche Misshandlung - 5863

 

 

 

 

Anzeichen für körperliche Misshandlung - 5863
Anzeichen für psychische Misshandlung - 3019
Anzeichen für sexuellen Missbrauch 1038
Trennung / Scheidung der Eltern 1051
Wohnungsprobleme 2596
Unbegleitete Einreise aus dem Ausland 8647
Beziehungsprobleme 6056
Sonstige Probleme 14108
Insgesamt 49510
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Mathilda
Mathilda ist 14. Sie meldet sich in der Inobhutnahmestelle, die auch 

gleichzeitig den Notdienst des Jugendamtes erledigt. Sie gibt an, 

nicht mehr nach Hause zurückkehren zu wollen/können, weil sie zu 

Hause schlecht behandelt wird. Sie würde angeschrien und sei auch 

schon einmal geschlagen worden. 

Sie wird aufgenommen und die Eltern werden über die 

Inobhutnahme benachrichtigt. Die Eltern sprechen nicht fließend 

Deutsch, verstehen aber, was gesagt wird. Sie verstehen nicht, was 

passiert, wenn sie der Inobhutnahme widersprechen. 

 

 

 

 

Sie werden am nächsten Tag zum Gespräch eingeladen. 

Im Gespräch geben die Eltern an, dass es Streit mit Matilda darüber gab, dass 

sich das Mädchen ein neues I-Phone wünscht und dass es in der Tat lauter 

wurde. Die Eltern sind gebürtige Afrikaner, Vater und Mutter haben mit 

Mindestlohn bezahlte Anstellungen und können sich ein neues iPhone nicht 

leisten. Sie verstehen nicht, dass das Mädchen sich deswegen in die Obhut des 

Jugendamtes begeben möchte und den Schoß der Familie verlassen will. 

Es wird ein weiteres Gespräch mit Matilda ohne ihre Eltern geführt, ob die 

Angaben der Eltern richtig sind. Matilda gibt sehr schnell zu, dass sie tatsächlich 

nur das Iphone wollte und ihre Eltern mit dem Jugendamt unter Druck setzen 

wollte. Man einigt sich im darauf folgenden gemeinsamen Gespräch darauf, 

dass ein Plan erstellt wird, wie das Geld für ein Iphone gemeinsam erspart 

werden kann. Die Inobhutnahme wird einvernehmlich beendet.
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Özlem
Die 13jährige Özlem bat das Jugendamt um Inobhutnahme, nachdem sie über 
drei Wochen mehrere Gespräche mit der Schulsozialarbeiterin und der FFK 
(Fallzuständigen Fachkraft) geführt hatte. Sie gab an, von ihrem älteren 
Bruder drangsaliert und körperlich angegangen zu werden. Sie habe in der 
Familie keine Privatsphäre, ihre Zimmertür sei aufgebrochen worden und seit 
langem nicht abschließbar. Der Bruder schwinge sich zum Aufpasser auf und 
mache ihr Vorschriften. Die Eltern helfen ihr angeblich nicht, vielmehr würde 
auch der Vater sie anschreien und mit Füßen treten.
Özlem wurde nach der Schule in einer IO-Stelle untergebracht, die FFK rief die 
Eltern an und erklärte ihnen die Situation. Sie bat die Eltern um die 
Zustimmung zu der aus ihrer Sicht notwendigen Inobhutnahme. Die Eltern 
widersprachen. 

 

 

 

 

Die FFK informierte daraufhin schriftlich mit Datum vom Folgetag das 
zuständige Familiengericht und beantragte eine Einschränkung des 
Sorgerechts.
In der Zwischenzeit hatten die Eltern sich die Sache anders überlegt 
und wollten der Inobhutnahme zustimmen. Sie waren zwar nicht 
überzeugt von den Schilderungen der Tochter, bestritten die 
Vorwürfe, sie nicht vor dem älteren Bruder zu schützen, akzeptierten 
aber die Not des Mädchens. Sie erreichten allerdings die FFK nicht, 
hinterließen zahlreiche Nachrichten auf dem AB und per E-Mail. Sie 
wandten sich am folgenden Tag an die zuständige Ombudsstelle. 
Diese telefonierte und schrieb ebenfalls E-Mails, dass die Eltern 
nunmehr zustimmen wollen. Die FFK war nicht zu erreichen. 
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Am folgenden Werktag also am dritten Tag der Inobhutnahme) 

beschloss das Familiengericht, das Aufenthaltsbestimmungsrecht, 

Recht zur Regelung von Gesundheits- und Schulangelegenheiten und 

Antragsrecht gemäß SGB VIII vorläufig zu entziehen. 

Die Eltern wandten sich daraufhin erneut an die Ombudsstelle und 

baten darum, das Jugendamt zu rügen, weil ohne Notwendigkeit (man 

wollte ja der IO zustimmen) ein Gerichtsverfahren angestrengt wurde. 

Dies blieb der Inhalt der Gespräche, die die Eltern mit Ombudsstelle, 

zuständigen Vorgesetzten der FFK und auch der Presse führten. 

 

 

 

 

Die FFK konnte nach dem Beschluss des Familiengerichtes erreicht 

werden, erläuterte der Ombudsstelle das weitere Vorgehen und bot 

an, dass die Ombudsstelle die Gespräche zur Vorbereitung des 

Hauptsacheverfahrens begleiten möge. 

Die Eltern hielten sich in Gesprächen mit der Ombudsstelle weiter an 

der Frage fest, wie die Anrufung des Familiengerichts zu rügen sei. 

Sie konnten sich nicht auf Gespräche mit dem Jugendamt einlassen, 

da sie sich nach ihrer Aussage ungerecht behandelt fühlten.

Eine Hinwendung zu der Frage, wie man Özlem helfen könne, blieb 
extrem schwierig
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Wenn zwei sich streiten, nimmt der Dritte das 
Kind in Obhut
• Der Notdienst wurde zu einem Familienstreit gerufen. Der Vater, der 

die Mutter des gemeinsamen 1jährigen Kindes getreten und 
geschlagen hatte, hatte eine Wegweisung aus der Wohnung erhalten. 
Dem Vernehmen nach soll er alkoholisiert gewesen sein.

• Die Mutter gab im Gespräch an, das der Vater „es nicht so meine“ 
und eigentlich nicht so sei. Er würde niemals dem Kind etwas tun, sie 
hätte den Streit provoziert. Er würde sich sicherlich entschuldigen und 
versprechen, es nicht wieder zu tun, so wie die letzten Male. 

 

 

 

 

• Nach vorheriger Recherche des Notdienstes und Aussagen der Polizeibeamten, 
die sich noch in der Wohnung befanden, sei dies nicht der erste Einsatz dieser 
Art.

• Der Notdienst stellte die Frau vor die Entscheidung, die Wohnung zu verlassen, 
sich zu Freunden oder in ein Frauenhaus zu begeben, da zunächst die 
Sicherheit des Kindes nicht zu gewährleisten sei. Der Mann könnte 
zurückkehren, befürchtete man, wenn die Polizei und der Notdienst das Haus 
verlassen habe und erneut gewalttätig werden. Die Sicherheit von Mutter und 
Kind sei nicht gewährleistet.
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Die Frau gab an, keine Freunde in dem Ort zu haben, nicht reisefähig zu 

sein und nicht in ein Frauenhaus zu wollen. 

Die Mitarbeiter des Notdienstes fanden deutliche Worte, um die 

Kindeswohlgefährdung darzustellen, die von weiteren körperlichen 

Auseinandersetzungen des Paares auszugehen drohte. 

Die Frau konnte nicht deutlich machen, wie sie das Kindeswohl für die 

nächsten Tage sicherstellen wollte.  

 

 

 

 

Der Notdienst nahm daraufhin das Kind in einem Kinderschutzhaus in 

Obhut. Die Mutter widersetzte sich zwar nicht, widersprach aber der 

Inobhutnahme. 

Es wurde ein E/A Verfahren in Gang gesetzt, dass zunächst das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern auf einen Ergänzungspfleger 
übertrug.
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Was ist sinnvoll                Was ist zu vermeiden

• Zeit für Erklärungen

• Kommunikation

• Klärung von unbestimmten 
Rechtsbegriffen

• Menschlichkeit

• Entschuldigung, wenn nötig

• Drohung mit Inobhutnahme

• Unbegründete Inobhutnahme

• Keine Kommunikation

• Unmenschlichkeit

• Unklarheit

 

 

 

IV. Der Ohnmacht entgegenwirken - Lange Verweildauern in Inobhutnahme-Einrichtungen 

als Herausforderung für alle Beteiligten. Diskussion und Fachaustausch. 

(Merle Berger, Jugendhilfe Werne & Claudia Sailer, Amt für Jugend, Familie und Bildung 

Leipzig) 
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Ausblick 

Die verschiedenen Aspekte des Fachtages haben wir am Ende gemeinsam mit allen 

Teilnehmenden in einer Wortwolke gesammelt. Mehrfach genannte Schlagworte sind 

entsprechend größer als andere: 

 

„Welche Aspekte in Bezug auf Inobhutnahme im machtkritischen Diskurs waren für Sie 

heute besonders wichtig?“ 

 

 


